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Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Weiler in den Bergen in die Stadt 

Schwäbisch Gmünd  

vom 04.08.1970 

 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd, vertreten durch Oberbürgermeister Dr. Schoch 

und 

die Gemeinde Weiler in den Bergen Kreis Schwäbisch Gmünd, vertreten durch Bürgermeister 

Mangold, 

 

schließen aufgrund von Artikel 74 Absatz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 19. 

November 1953 in Verbindung mit §§ 8 und 9 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. 

Juli 1955 (Gesetzblatt Seite 129) folgende Vereinbarung: 

 

I. Allgemeines 

§ 1 Eingliederung 

Die Gemeinde Weiler in den Bergen wird in die Stadt Schwäbisch Gmünd eingegliedert. 

 

§ 2 Förderung; Wahrung der Eigenart  

(1) Die Stadt fördert Weiler in den Bergen und alle seine Einrichtungen in derselben Weise, wie das im 

bisherigen Stadtgebiet geschieht. 

 

(2) Der bisherige Ortscharakter und das örtliche Brauchtum in Weiler in den Bergen sollen erhalten 

bleiben. Sein kulturelles Eigenleben soll sich auch weiterhin frei und ungehindert im Verband der Stadt 

entfalten können. 

 

§ 3 Rechtsnachfolge 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd tritt als Gesamtrechtsnachfolgerin in alle privaten und öffentlichen 

Rechtsverhältnisse der Gemeinde Weiler in den Bergen ein. 

 

§ 4 Übernahme der Beschäftigten 

(1) Bürgermeister Hermann Mangold wird entsprechend den maßgebenden beamtenrechtlichen 

Bestimmungen mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung in den einstweiligen Ruhestand versetzt und tritt 

mit Ablauf seiner Amtszeit am 24. März 1971 in den endgültigen Ruhestand. Er wird bei der Stadt vom 

Tag der Eingemeindung an als außertariflicher Angestellter unter Einhaltung der Höchstgrenze von § 

175 LBG beschäftigt (Teilbeschäftigung). 

 

(2) Die übrigen am Tag der Eingemeindung vorhandenen Gemeindebediensteten werden unter 

Wahrung ihres Besitzstandes in den Dienst der Stadt Schwäbisch Gmünd übernommen. 

Die im Dienst der Gemeinde Weiler in den Bergen zurückgelegten Zeiten werden so behandelt, wie 

wenn sie bei der Stadt verbracht worden wären. 

 

§ 5 Ortschaft 

(1) Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich, in ihrer Hauptsatzung zu bestimmen, dass die 

ehemalige Gemeinde Weiler in den Bergen als ein von Schwäbisch Gmünd räumlich getrennter 

Wohnbezirk im Sinne von § 76 a der Gemeindeordnung bildet. 
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(2) In der künftigen Ortschaft Weiler in den Bergen wird nach Maßgabe von § 8 dieser Vereinbarung 

eine örtliche Verwaltung eingerichtet. 

 

(3) Der Name der künftigen Ortschaft ist Schwäbisch Gmünd-Weiler in den Bergen. 

 

§ 6 Vertretung der Bürger 

(1) Die Stadt Schwäbisch Gmünd garantiert der Ortschaft Weiler in den Bergen zusammen mit der 

Ortschaft Degenfeld im Gemeinderat Schwäbisch Gmünd einen Sitz im Wege der unechten 

Teilortswahl. Die Stadt verpflichtet sich, eine entsprechende Bestimmung in ihre Hauptsatzung 

aufzunehmen. 

 

Der gemeinsame Vertreter der Ortschaften Weiler in den Bergen und Degenfeld wird erstmals bei der 

nächsten nach dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung stattfindenden regelmäßigen Gemeinderatswahl 

gewählt. 

 

(2) Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Sitzverteilung im Gemeinderat vor den jeweiligen 

Kommunalwahlen überprüft und gegebenenfalls den geänderten Verhältnissen angepasst wird. Die 

Stadt wird dabei darauf achten, dass eine angemessene, der Bevölkerungszahl entsprechende 

Verteilung im Gemeinderat gewährleistet ist. 

 

(3) Dem Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd gehört bis zur nächsten regelmäßigen 

Gemeinderatswahl ein Gemeinderat der eingegliederten Gemeinde Weiler in den Bergen an. Dieser 

wird gemäß § 9 Absatz 1 der Gemeindeordnung vor Eintritt der Rechtswirksamkeit dieser 

Vereinbarung von dem Gemeinderat der Gemeinde Weiler in den Bergen aus seiner Mitte bestimmt. 

 

§ 7 Einführung der Ortschaftsverfassung 

(1) Mit dem Inkrafttreten der Eingliederung wird in der früheren Gemeinde Weiler in den Bergen die 

Ortschaftsverfassung entsprechend den Bestimmungen des Zweiten Gesetzes zur Stärkung der 

Verwaltungskraft der Gemeinden eingeführt. 

 

(2) Die Zahl der Ortschaftsräte entspricht der Zahl der bisherigen Gemeinderäte. 

 

(3) Bis zur ersten Wahl des Ortschaftsrats im Herbst 1971 wird die Stadt in wichtigen 

Angelegenheiten, die Weiler in den Bergen betreffen, den früheren Gemeinderat der Gemeinde Weiler 

in den Bergen hören. 

 

§ 8 Örtliche Verwaltung 

(1) Die Stadt richtet in der künftigen Ortschaft Schwäbisch Gmünd-Weiler in den Bergen eine örtliche 

Verwaltung ein, solange hierfür ein Bedürfnis besteht. Die örtliche Verwaltung wird durch einen 

städtischen Fachbeamten betreut. Die der örtlichen Verwaltung übertragenen Geschäfte sowie die 

personelle und zeitliche Besetzung werden nach dem tatsächlichen Bedarf im Benehmen mit der 

Ortschaftsrat festgesetzt. 

 

(2) Der Standesamtsbezirk Weiler in den Bergen soll erhalten bleiben. Für den Fall, dass die 

Aufsichtsbehörde die Zusammenlegung mit einem anderen städtischen Standesamtsbezirk anordnet, 

sollen die Amtshandlungen soweit wie möglich in den Räumen der örtlichen Verwaltung in Weiler in 

den Bergen vorgenommen werden. 

 

(3) Der Grundbuchamtsbezirk und das Nachlassgericht mit dem Sitz in Weiler in den Bergen sollen 

vorbehaltlich einer anderen Entscheidung der zuständigen staatlichen Behörden erhalten bleiben. Der 
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für die örtliche Verwaltung zuständige städtische Beamte wird für die Ortschaft Weiler in den Bergen 

zum Ratschreiber für das Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit bestellt werden. Für die 

Inventurbehörde soll eine selbständige Abteilung gebildet werden. 

 

(4) Die Stadtverwaltung wird dem Gemeinderat vorschlagen, dass er auch dem jeweils mit der 

fachlichen Betreuung beauftragten städtischen Beamten zum Gemeinderichter wählt und dass er die 

Geschäfte des Gemeindegerichts so verteilt, dass dieser sie ausübt, wenn beide Parteien in der 

Ortschaft Weiler in den Bergen wohnen. 

 

§ 9 Ortsrecht 

(1) In der künftigen Ortschaft Schwäbisch Gmünd-Weiler in den Bergen bleibt das bisherige geltende 

Ortsrecht der Gemeinde Weiler in den Bergen aufrechterhalten, bis es durch neues Ortsrecht ersetzt 

wird. 

 

(2) Mit dem Tag der Eingliederung tritt die Hauptsatzung der Stadt Schwäbisch Gmünd im künftigen 

Ortschaft Schwäbisch Gmünd-Weiler in den Bergen in Kraft. 

 

(3) Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich, die Entwässerungsgebühr auf 25 Dpf/cbm 

(Dolengebühr) in der Ortschaft Schwäbisch Gmünd-Weiler in den Bergen zu ermäßigen, bis die 

Verbindung mit dem städtischen Kanalisationsnetz hergestellt und damit der Anschluss an die 

städtische Sammelkläranlage gegeben ist. Von diesem Zeitpunkt ab wird die volle 

Entwässerungsgebühr (Dolen- und Klärgebühr) entsprechend den Bestimmungen der städtischen 

Entwässerungssatzung in der jeweiligen Fassung erhoben. 

 

§ 10 Steuerhebesätze 

Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung gelten die Steuerhebesätze der Stadt Schwäbisch Gmünd. 

 

§ 11 Wahrung der landwirtschaftlichen Belange 

(1) Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich, berechtigten Belangen der Landwirtschaft 

Rechnung zu tragen. Dazu gehört zum Beispiel eine ausreichende und gute Vatertierhaltung bzw. 

künstliche Besamung, die Förderung der erforderlichen Flurbereinigung sowie der Ausbau des 

Feldwegnetzes. 

 

(2) Aus dem seitherigen gemeinschaftlichen Jagdbezirk Weiler in den Bergen werden besondere 

Jagdbogen gebildet, vor deren Verpachtung der Ortschaftsrat zu hören ist. 

 

(3) Der bisherige Fleischbeschaubezirk Weiler in den Bergen bleibt in der seitherigen Art erhalten, 

solange dies vom Ortschaftsrat gewünscht wird und gesetzlich möglich ist. 

 

§ 12 Friedhofwesen 

Die Ortschaft Schwäbisch Gmünd-Weiler in den Bergen bildet einen getrennten Bestattungsbezirk. 

 

II. Berücksichtigung besonderer Wünsche der Gemeinde Weiler in den Bergen 

§ 13 Aufgabenerfüllung und sonstige Zusagen 

(1) Vom Inkrafttreten dieser Vereinbarung an wird die Stadt alle ihr obliegenden kommunalen 

Aufgaben in der Ortschaft Weiler in den Bergen in vollem Umfang wahrnehmen. Innerhalb eines 

zeitlichen Gesamtrahmens von zehn Jahren nach der Eingemeindung wird die Stadt insbesondere 

folgenden Aufgaben erfüllen: 
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1. Herstellung des Anschlusses an das städtische Kanalisationsnetz und damit an die 

Sammelkläranlage; frühester Baubeginn 1972. 

 

2. Ausbau der Mühlgrabenstraße entsprechend dem Vorschlag des Wasserwirtschaftsamts 

Schorndorf; Baubeginn 1971. 

 

3. Ausbau von Feldwegen nach Vorschlag des Ortschaftsrats entsprechend der Entlastung der Stadt 

durch den Staatszuschuss für die ursprünglich zugesagte Sanierung des Mühlgrabens. 

 

4. Bezuschussung des Kindergarten-Neubaus der katholischen Kirchengemeinde im Jahr der 

Durchführung der Baumaßnahme entsprechend den jeweiligen städtischen Bestimmungen (zur Zeit 

etwa 50 % der Baukosten und Wert des Grundstücks). 

 

5. Erstellung eines Leichenhauses; Baubeginn möglichst frühzeitig nach Festlegung eines geeigneten 

Standorts und Abschluss des Grunderwerbs zu angemessenen Bedingungen. 

 

6. Erstellung eines Turnhallen-Neubaus; Durchführung der Baumaßnahme innerhalb der zweiten fünf 

Jahre nach der Eingemeindung. 

 

Diese Zusagen sind an den Vorbehalt geknüpft, dass bei allen Baumaßnahmen der Grunderwerb zu 

angemessenen Bedingungen rechtzeitig vor Baubeginn möglich sein muss bzw. dass die Zustimmung 

von betroffenen Grundstückseigentümern vorliegt (z.B. bei Einlegung der Kanalisation). 

 

Weiter kann bei Maßnahmen mit staatlicher Förderung (z.B. Turnhalle) der Baubeginn erst nach 

Zustimmung der zuständigen staatlichen Behörde erfolgen, d.h. durch einen vorzeitigen Baubeginn 

darf die Gewährung des Staatszuschusses nicht gefährdet werden. 

 

(2) Die Grundschule in Weiler in den Bergen soll nach Absicht der Stadt erhalten bleiben. 

 

(3) Die Stadt wird darauf achten, dass bei der Vergabe von Bauplätzen im Gebiet der Ortschaft Weiler 

in den Bergen die Interessen der Bürger von Weiler in den Bergen gebührend berücksichtigt werden. 

 

III. Schlussbestimmungen 

§ 14 Abgrenzung der Vertragswirkungen 

Unbeschadet der in § 3 dieser Vereinbarung geregelten Übernahme der Verbindlichkeiten durch die 

Stadt Schwäbisch Gmünd erwerben Dritte aus dieser Vereinbarung kein unmittelbares Recht. 

 

§ 15 Verpflichtungserklärungen in der Übergangszeit 

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Gemeinde Weiler in den Bergen mit Wirkung nach der 

Unterzeichnung dieser Vereinbarung das Einvernehmen mit der Stadt Schwäbisch Gmünd herstellt, 

ehe sie Verpflichtungserklärungen über die Veräußerung oder den Erwerb von Gemeindeeigentum, 

über die Vornahme größerer Investitionen, über Personalangelegenheiten oder andere für die Zeit 

nach der Eingliederung bindende Maßnahmen abgibt. 

 

§ 16 Regelung von Streitigkeiten 

1. Vorstehende Abmachungen wurden im Geiste der Gleichberechtigung und Vertragstreue getroffen. 

Auftretende Fragen sind in diesem Geist gütlich zu klären. 
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2. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und bei Änderungswünschen hinsichtlich 

dieser Vereinbarung wird die aufgelöste Gemeinde Weiler in den Bergen durch den bis zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieser Vereinbarung im Amt befindlichen Gemeinderat so lange vertreten, bis der 

Ortschaftsrat gebildet ist. 

 

§ 17 Inkrafttreten 

Die Vereinbarung tritt am 01. Januar 1971 in Kraft, sofern nicht das Regierungspräsidium 

Nordwürttemberg, Stuttgart, bei der Genehmigung einen anderen Tag festsetzt. 

 

Anmerkung: In Kraft getreten am 01.01.1971 

 

 


